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Deutscher Bundestag

Antrag nach dem lnformationsffeiheitsgesetz (IFG)

Sehr geehrter Herr Filter,

auf den von lhnen eingelegten Widerspruch vom 3. Oktober 2019

gegen den Bescheid der Verwaltung des Deutschen Bundestages
vom 23. September 2019 ergeht folgende Entscheidung:

1.     Der widerspruch wird zurückgewiesen.

2.     Die Kosten des widerspruchsverfahrens werden dem wider-

spruchsführer auferlegt.

3.     Die Kosten fiir den Erlass des widerspruchsbescheids wer-

den auf 30 Euo festgesetzt.

BeqründunE:

1.

Mit E-Mail vom 25. August 2019 haben Sie unter Bezugnahme

auf das IFG um Übersendung von „sämtliche(n) Unterlagen zur

Jury-Berufung von Rainer Meyer ("Don Alphonso") zum "Medien-

preis Parlament", gebeten. Hierbei haben Sie erklärt, dass ein
Drittbeteiligungsverfähren nicht notwendig sei und Sie mit einer

Anonymisierung der Unterlagen einverstanden seien.

Mit Bescheid vom 23. September 2019 wurde der Antrag im We-

sentlichen mit der Begründung abgelehnt, dass das IFG auf die

Verleihung des Medienpreises Parlament nicht anwendbar ist, da

es sich insoweit nicht um die Wahrnehmung einer öffentlich-



rechtlichen Verwaltungsaufgabe handelt, die nicht in den An-

wendungsbereich des IFG fällt. Die zu lhrem lnformationsbegeh-

ren vorliegenden Unterlagen wui.den lhnen ohne Anerkennung

einer Rechtspflicht in anonymisierter Form außerhalb des IFG

übermittelt.

Hiergegen legten Sie mit Schreiben vom 3. Oktober 2019 Wider-

spruch ein.

Mit Schreiben vom 16. Oktober 2019 wurden lhnen der Eingang

des Widerspruchs bestätigt, Sie zur möglichen Gebührenfolge an-

gehört und um Stellungnahme gebeten, ob Sie im Hinblick auf
eine etwaige Gebührenfolge lhnen Widerspruch auffechterhalten

möchten.

Mit E-Mail vom 20. Oktober 2019 haben Sie erklärt, am Wider-

spruch festzuhalten.

11.

Der von lhnen eingelegte zulässige Widerspruch ist unbegründet.

Sie haben auf der Grundlage des IFG keinen Anspruch auf Zu-

gang zu den gewünschten lnformationen, da das IFG auf die Tä-
tigkeit der Verleihung des Medienpreises Parlament nicht an-

wendbar ist.

Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 IFG ist der Deutsche Bundestag zu Ge-

währung des Zugangs zu amtlichen lnformationen verpflichtet,

soweit er öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahr-

nimmt. Nach der Gesetzesbegründung bleibt der spezifische Be-

reich der Wahrnehmung parlamentarischer Angelegenheiten von

der Anwendung des IFG ausgenommen (vgl. Rossi, IFG-Komm.,

§  1  Rn.  33  ff.).

Dem IFG liegt ein funktionaler Behördenbegriff zugrunde, der

nach materiellen Kriterien zu bestimmen ist (vgl. BverwG, Urt. v.

27. November 2014, Az.  7 C 19.12, 20.12, Urt. v.15. Novem-

ber 2012, Az.  7 C 1.12 sowie Urt. v.  3. November 2011, Az.

7 C 3.11). Die Verleihung des Medienpreises Parlament stellt in-

soweit kein Verwaltungshandeln dar, sondern es handelt sich um



eine Tätigkeit im parlamentarisch-politischen Raum des Deut-

schen Bundestages. Der Medienpreis Parlament wird von dem

Präsidenten in seiner Funktion als Repräsentant des Bundestages

und nicht als oberster Dienstherr an der Spitze der Bundestags-

verwaltung vergeben. Hierzu bedient sich der Präsident eines ex-

ternen Gremiums, welches er in völliger Unabhängigkeit beruft.

Auch das Gremium ist an keine Weisungen gebunden, tagt nicht

öffentlich und ist bei seinen Entscheidungen unabhängig.

Die Bundestagsverwaltung hat nach den Leitsätzen des Medien-

preises Parlam6nt die Rolle eines die Jury-Mitglieder unterstüt-
zenden Sekretariats. In dieser Funktion führt die Bundestagsver-

waltung für das Gremium Aufgaben durch, die geraLde keine typi-

schen Verwaltungsaufgaben dai`stellen. Hierzu zählt auch, dem

Präsidenten mögliche Kandidaten für die Jury vorzuschlagen.

Hierbei werden die Mitarbeiter der Verwaltung außerhalb der

hierarchischen Struktur der Behörde Bundestagsverwaltung tätig.

Im Ergebnis ist bei Zugrundelegung eines funktionalen Behör-

denbegriffs davon auszugehen, dass die Bundestagsverwaltung

im vorliegenden Fall gerade nicht als Behörde tätig geworden ist.

Ein Anspruch auf lnformationszugang scheidet daher aus, da das

IFG nicht anwendbar ist.

Selbst für den Fall, dass das IFG anwendbar wäre, stehen lhnen

weitergehende Unterlagen bezüglich lhres Antrags vom 25. Au-

gust 2019 nicht zu. Mit dem Bescheid vom 23. September 2019

wurden lhnen die zu lhi.em lnformationsbegehren vorliegenden

Unterlagen - außerhalb des IFG und ohne Anerkennung einer

Rechtspflicht - in anonymisierter Form zu Verfügung gestellt.

Neben den lhnen übersandten Kopien umfasst lhr Antrag nur

Unterlagen, deren Anonymisierung eine vollständige Schwär-

zung erfordert.

Soweit eine vollständige Schwärzung von einzelnen Seiten zui`

Anonymisierung notwendig war, handelt es sich um Seiten, die

Kurzbiograi)hien und Lichtbilder der Kandidaten für die Juy-Be-

setzung enthalten. Eine Offenlegung auch nur von Teilen dieser

Biographien hätte eine ldentifizierung der betroffenen Personen

ermöglicht und damit die Durchführung eines Drittbeteiligungs-

verfahrens gemäß § 8 Abs. 1 IFG notwendig gemacht.



Auch Teile der Biographie stellen lnformationen dai., die sich auf

eine identifizierba]`e natürliche Person`beziehen, da sich mittels

einer Recherche z. 8. im lnternet ein Bezug zu der entsprechen-

den Person herstellen lässt. Die Angaben sind damit personenbe-

zogene Daten im Sinne von Art. 4 Nr. 1 DSGVO.

Mit einer Anonymisierung der Unterlagen haben Sie sich in lh-

rem Antrag vom 25. August 2019 einverstanden erklärt. Ihre An-

nahme, es seien daLrüber hinausgehende Angaben geschwärzt

worden, ist unzutreffend.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Bescheid vom

23. September 2019 Bezug genommen.

111.

Die Gebührenentscheidung ergibt sich aus § 10 Abs. 1 und 3 IFG

in Verbindung mit der lnformationsgebührenverordnung (IFG-

Gebv). Die Höhe der Gebühr ergibt sich aus § 1 IFGGebv in Ver-

bindung mit der Anlage zu § 1 IFGGebv. Die Gebühr beläuft sich

auf 30 Euro und entspricht damit dem in der Anlage zu § 1 IFG-

Gebv festgelegten Mindestrahmen für die vollständige Zurück-

weisung eines Widerspruchs. Die Kosten des Widerspruchsver-

faLhrens werden lhnen aufgrund der vollständigen Zurückwei-

sung lhres WiderspruGhs gemäß § 72 in Verbindung mit § 73

Abs. 3 S. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) auferlegt.

Der Nutzen eines Widerspruchsverfährens liegt in der nochmali-

gen umfassenden Prüfung des Sachverhalts, der zu derii angegrif-
fenen Verwaltungsakt geführt hat. Sie erhalten so eine zweite au-

ßergerichtliche Prüfiingsinstanz. Der durch die nochmalige Prü-

fung entstehende Verwaltungsaufwand - im Verhältnis zu dem

daraus entstehenden Nutzen - rechtfertigt die Erhebung einer Ge-

bühr. Dies gilt nach der IFGGebv auch dann, wenn der ursprüng-

liche Bescheid kostenfi`ei war.

Ich bitte Sie, die Gebühr in Höhe von 30 Euo innerhalb eines

Monats nach Zugang dieses Bescheides unter Angabe des Kas-

senzeichens 1180 0488 2202 als Verwendungszweck auf daLs

Konto der



Bundeskasse Halle, Filiale Leipzig,

bei der Deutschen Bundesbank

BIC: MARKDEF1860

IBAN: DE38860000000086001040

zu überweisen.

Rechtsbehelfsbelehru"z:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-

stellung KlaLge erhoben werden. Die KlaLge ist beiri Verwalt-ungs-

gericht Berlin, Kirchstraße 7,10557 Berlin schriftlich einzuei-
chen oder zu Niederschrift des Urkundsbeamten zu erkläreh.

Wird die Klage schriftlich erhoben, so gilt die Frist nur als ge-

wahrt, wenn die Klage vor Ablauf der Frist beim Verwaltungsge-

richt Berlin eingegangen ist.

Gegen die Gebührenentscheidung dieses Bescheides kann eben-

fälls innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage erhoben wer-

den. Auch diese Klage ist beim Verwaltungsgericht Berlin, Kirch-

straße 7,10557 Berlin schriftlich einzui`eichen oder zur Nieder-

schrift des Urkundsbeamten zu erklären. Wird die Klage schrift-

lich erhoben, so gilt die Frist nur als gewahrt, wenn die Klage vor

Ablauf der Frist beim Verwaltungsgericht Berlin eingegangen ist.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und GegenstaLnd des

Klagebegehi.ens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag

enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-

weismittel sollen angegeben werden. Der Klage nebst Anlagen

soll.en so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten

eine Ausfertigung erhalten können.
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